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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §235;

BAO §236;

BAO §6 Abs1;

Rechtssatz

Auch dann, wenn eine Einbringungsmaßnahme aussichtlos ist - dies kann unter den Voraussetzungen des § 235 BAO

zur Abschreibung führen - bedeutet dies keineswegs, daß damit schon die Voraussetzungen des § 236 BAO vorliegen.
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